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Schapen, Flur: 6

PRÄAMBEL
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des
§ 58 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Gemeinde Schapen diese 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25  "Westlich 
der Speller Straße", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen 
Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Schapen, den 04.03.2020

........................................                                 ............................................
Gemeindedirektorin                                                                  Bürgermeister                               

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten der 1. Änderung dieses Bebauungsplanes ist 
die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der 
Begründung - nicht - geltend gemacht worden.

Schapen, den                
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin       
 

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluß  

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schapen hat in seiner Sitzung am 05.06.2019                   
die Aufstellung dieser 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 "Westlich der Speller 
Straße" im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 04.09.2019 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Schapen, den 20.03.2020                                                          
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 

Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schapen hat in seiner Sitzung am 04.12.2019
dem Entwurf der 1. Änderung  dieses Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt 
und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 16.12.2019 ortsüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf der 1. Änderung dieses Bebauungsplanes mit der Begründung hat vom                                                                                                                                                             
27.12.2019 bis 29.01.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Schapen, den 20.03.2020
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Schapen hat die 1. Änderung dieses Bebauungsplanes nach Prüfung 
der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 04.03.2020 als Satzung 
sowie die Begründung beschlossen.

Schapen, den 20.03.2020
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin       
 Bekanntmachung 

Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung  dieses Bebauungsplanes ist gem. § 10 Abs. 3 
BauGB am 15.04.2020 im Amtsblatt Nr. 13/2020 für den Landkreis Emsland bekannt 
gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 15.04.2020 in Kraft getreten.

Schapen, den 22.04.2020                                              
 .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin      
 

Öffentliche Auslegung mit Einschränkungen

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schapen hat in seiner Sitzung am                   dem 
geänderten Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung dieses Bebauungsplanes und der 
Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung mit Einschränkungen gemäß 
§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am                       ortssüblich bekannt 
gemacht.

Der Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung dieses Bebauungsplanes mit der Begründung  
und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom                     
bis
                    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Schapen, den                
                                            .............................................. 

                                                                                                  Gemeindedirektorin       
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HINWEISE
Für diesen Bebauungsplan gelten:

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
    gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde 
    oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen. 
    (§ 14 Abs. 1 NDSchG) 
    Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch unter der 

Rufnummer (05931) 44-0 zu erreichen.
2. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
    unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-  
    malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).
3. Sollten bei Bauverfahren  einschließlich Dachaufbauten, Antennen, Schonsteine, 

Solar- und Photovoltaikanlagen, Windenergieanlegen  oder auch bei anderen 
Vorhaben Bauhöhen von 50 Metern über Grund und mehr erreicht werden, sind die 
Bauvoranfragen/Bauanträge der Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf zur 
Einzelfallprüfung zuzuleiten.

4. Im Plangebiet sind Versorgungseinrichtungen der RWE Deutschland AG vorhanden. 
Bei eventuellen Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen Versorgungsleitungen 
Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schacht-
arbeiten in der Nähe dieser Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. 
Leitungstrassen sind grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten.

5. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist darauf hin, dass in dem Plangebiet 
gelegentlich Geruchsimmissionen, die insbesondere bei der Verwertung von Wirt-
schaftsdüngern auftreten können, als Vorbelastung hinzunehmen sind und das auch  
bei Entwicklungsmaßnahmen der umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe eine 
Geruchshäufigkeit von bis zu 20 % zu akzeptieren ist.

6. Von der Kreisstraße 316 (Speller Straße) können Emissionen ausgehen. Für in 
Kenntnis dieses Sachverhaltes errichtete bauliche Anlagen können gegenüber dem 
Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des 
Immissionsschutzes geltend gemacht werden.

7. Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf 
die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. 
beziehen, nicht anerkannt werden.

8. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Vorschriften) können im Rathaus der Samtgemeinde Spelle, im Fachbereich 
Bauen, Planung und Umwelt, Hauptstraße 43, im 1. Obergeschoss während der Dienst-
zeiten eingesehen werden.

9. Im Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung treten die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 25 "Westlich der Speller Straße“ der Gemeinde Schapen außer 
Kraft.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
(gem. § 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Ausschluß von allgemein zulässigen Nutzungen im Gewerbegebiet GE 2

      Im Gewerbegebiet GE 2 sind die Nutzungen nach § 8 Abs. 2 BauNVO zulässig. 
Ausgenommen von den Gewerbebetrieben aller Art im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 
BauNVO sind folgende Betriebe:

      - Bordellbetriebe und Sexshops
      - Betriebe des Beherbergungsgewerbes
      - Biogasanlagen

1.2 Ausschluß von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im Gewerbegebiet GE 2

   Die im Gewerbegebiet GE 2 nach § 8 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen

 Nr. 2: Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
Nr. 3: Vergnügungsstätten (z. B. Nachtclubs, Sexkinos, Diskotheken und   
     Spielhallen) 

sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO).

1.3 Schallschutz von Schlafräumen

Im gekennzeichneten Bereich des Plangebietes mit einem Beurteilungspegel von 
nachts > 50 dB(A) sind im Zusammenhang mit Fenstern von Schlafräumen bzw. zum 
Schlafen geeigneten Räumen schallgedämpfte Lüftungssysteme vorzusehen, die die 
Gesamtschalldämmung der Außenfassade nicht verschlechtern. Alternativ kann auf 
schallgedämpfte Lüftungssysteme mit entsprechendem Einzelnachweis für gesunde 
Wohnverhältnisse innerhalb der Räume verzichtet werden. 

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Maximale Gebäudehöhe

Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO wird für das Gewerbegebiet GE 2 eine Höhe 
von 12,00 m als maximale Gebäudehöhe (GH) festgesetzt. Bezugsebene für die 
Höhen bemessung ist jeweils die Oberkante der zur Erschließung des jeweiligen 
Baugrundstückes notwendigen angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche, ge-
messen in der Mitte der Straßenfront der jeweiligen Grundstücksgrenze. 
Die nach § 16 Abs. 2 BauNVO maximal zulässige Gebäudehöhe kann gemäß 
§ 16 Abs. 6 BauNVO für einzelne technisch bedingte Anlagen wie Schornsteine, Ab-
luftkamine o. ä. überschritten werden.

3. Bauweise

3.1 Abweichende Bauweise

Im Gewerbegebiet GE 2 wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Es gelten die 

      Vorschriften der offenen Bauweise mit der Maßgabe, dass auch Gebäude von mehr als 
      50 m Länge zulässig sind.

5. Maßnahmen zur Versickerung des Regenwassers

5.1 Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers

Im gesamten Geltungsbereich der Bebauungsplanändrung wird die Versickerung des 
auf den befestigten Flächen anfallenden und nicht schädlich verunreinigten Regen-
wassers auf dem privaten Grundstück durch bauliche oder technische Maßnahmen  
vorgeschrieben. Die Errichtung von zulässigen Sammelvorrichtungen für Nutzwasser 
z. B. Speicher bzw. die Entnahme von Brauchwasser bleiben hiervon unberührt. Eine 
zeitversetzte Versickerung ist zulässig. Die Vorschrift des § 8 NWG zur Versagung der 
Erlaubnis oder der Bewilligung einer wasserrechtlichen Benutzung bleiben unberührt.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄRUNG (gem. Planzeichenverordnung - PlanzV)

Gewerbegebiet
nicht überbaubare Grundstücksfläche

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Grundflächenzahl (GRZ)0,8

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

GE

überbaubare Grundstücksfläche

GH=max. 
12,00 m

II Zahl der Vollgeschosse (Höchstwert)

Geschossflächenzahl (GFZ)1,2

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO) 

a
Baugrenze

angrenzender Bebauungsplan (Hinweis)

4. Vorkehrungen zum Schutz vor Immissionen

4.1 Zulässige Emissionskontingente nach DIN 45691 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der 
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691, 
- bezogen auf je 1 m² der Fläche - weder tags (06:00 h bis 22:00 h) noch nachts 
(22:00 h bis 06:00 h) überschreiten.

Diese Kontingente bezieht sich ausschließlich auf die schützenswerten 
Wohnnutzungen im Allgemeinen Wohngebiet westlich des Gewerbege-
bietes.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4.2 Sonderfallregelung

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den 
maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Rele-
vanzgrenze). Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforderungen des 
Bebauungsplanes, wenn sie - unabhängig von den festgesetzten Emissions-
kontingenten - im Sinne der seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig sind.

Emissionskontingente tags und nachts in db(A)

GE 2 62,0 47,0

LEK, tags
 

LEK, nachts 

LEK
t = 62,0 dB(A) je m²

n = 47,0 dB(A) je m²

Planverfasser 

Dieser Bebauungsplan wurde im Auftrag der Gemeinde Schapen aufgestellt von der:

Sweco GmbH

                                                                                                 Meppener Straße 104
                                                                                                49808 Lingen (Ems)

Lingen (Ems), den 27.11.2019
                                            ................................................. 
                                                                                                 i. A. Großpietsch

im Einvernehmen mit der Gemeinde Schapen

Schapen, den 20.03.2020   
            ................................................

 Gemeindedirektorin                                                                                      

Sweco GmbH
Meppener Straße 104, 49808 Lingen(Ems), Telefon +0591 14054890
Zertifiziert durch den TÜV Rheinland Cert GmbH nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Planstand:
im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
             Vermessungs- und Katasterverwaltung

                    © 2019
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Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden
Angaben des amtlichen Vermessungswesens sind nach §5
des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche
Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003)
geschützt. Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche
Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis
der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig.

Antragsbuch Nr.:  L4- 105/2019
(bei Rückfragen bitte angeben)

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Stand vom 18.06.2019).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Lingen (Ems), den Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Osnabrück-Meppen
-Katasteramt Lingen-

 (LS)

z.B. GE 2 Teilgebiet des Gewerbegebietes 

max. Gebäudehöhe 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 2.1)

abweichende Bauweise
(siehe textl. Festsetzung Nr. 3.1)

Emissionskontingente 
(siehe textl. Festsetzung Nr. 4.1)
t = Tagwert  n = Nachtwert

Bereich in dem der Einbau von schallge-
dämpften Lüftungssystemen erforderlich ist
(Nr. 1.3 textliche Festsetzungen)

II a

0,8

GH = max.
12,00 m

1,2

GE2

LEK
t = 62,0 dB(A) je m²
n = 47,0 dB(A) je m²

40 m

Bebauungsplan Nr. 25
"Westlich der Speller Straße"
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Bebauungsplan Nr. 8 
"Hörstraße-Süd"

GE2

20 m

Anbaubeschränkungen gem. § 24 NStrG entlang der K 316 

40 m Baubeschränkungszone gem. § 24 Abs. 2 NStrG

Gemäß § 24 Abs. 2 NStrG ergehen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen im Benehmen mit der Straßen-
baubehörde, wenn
1. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung längs 
    der Landes- und Kreisstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, ge- 

messen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten 
Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert werden sollen,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung auf 
Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten an 
Landes- und Kreisstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, 
erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen.

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

URSCHRIFT
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